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(54) Magie Look

(57) Sandale mit Spange die zum Einstellen ihrer Länge 
an der Strobelsohle festgelegt sind.
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Sandale mit Spange die zum Einstellen ihrer Länge an 
der Strobelsohle festgelegt sind.

Fig. Z

1/6



...-·.
Aktenzeichen·· «Η - «Μ · · ····»··» · · · ··• · «rv ·«···· ·• · «4* · ••«■ •« •w--- ·

• *« · · · ··· ··· ··· *···**

Die Erfindung betrifft eine Weiten Verstellung durch
Markierungen an der Strobelsohle. Bei den
Erfindungsgemüssen ist das Fussbett lose auf die Sohle
reingelegt . Die Spangen sind an der aussen Seite der 
Sohle lösbar befestigt und durch Markierungen Weite 
verstellbar. Beispielweise mit Hilfe Velourband und 
Mikroklett. Daher kann die Wirksame Weite der Spangen
geändert werden.

In der Zeichnung ist ein Ausführung Beispiel.

Patentan-spruch;

Mikroklett befestigt ist.

Zusammenfassung:

Sandale mit Spange
der Strobelsohl

Fussbekleidungsstück nach Art

ein Ende der Spange an der
wenigstens einer Spange, dadurch

vorzugsweise über einen Strobelsoh
lösbar ist,

ihrer Länge an

aus Velourband und
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Die Erfindung betrifft eine Weiten Verstellung du,rdh 
Markierungen an der Strobelsohle. Bei den
Erfindungsgemüssen ist das Fussbett lpse auf die Sohle 
reingelegt - Die Spangen sind ajxler aussen Seite der 
Sohle lösbar befestigt unpKturch Markierungen Weite 
verstellbar. Beispjj^PWeise mit Hilfe Velourband und 
Mikroklett. Dahbr kann die Wirksame Weite der Spangen 
geändert^werden.

dor--Zeichnung ist ein Ausführung Beispiel.-----------

Patentanspruch:

Fussbekleidungsstück nach Art einer Sandale mit 
wenigstens einer Spange, dadurch gekennzeichnet, das 
ein Ende der Spange an der Strobelsohle lösbar ist, 
vorzugsweise über einen Strobelsohle aus Velourband und 
Mikroklett befestigt ist.

-ausammenfassung;----------------------------------- —=

Fig.
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So kann die 
optimale Weite 
eingestellt werden
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Weite G

Weite H

KlettWeite K
Schritt 3Schritt 2

2. Fussbett einlegen
Strobelsohle:

Flausch

3. Spitze festdrücken

4. Ferse festdrücken

Schritt 4
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